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Der Katalog ambulant durchführbarer Operationen und sonstiger stationsersetzender 
Eingriffe gem. § 115 b SGB V gliedert sich aus Gründen der Übersichtlichkeit und der 
EBM-Systematik in folgende drei Abschnitte:  
 
 
1) Abschnitt 1  
 
Abschnitt 1 beinhaltet ambulant durchführbare Operationen und sonstige stationser-
setzende Eingriffe gem. § 115 b SGB V, die im neuen EBM in Anhang 2 zu Kapitel 
31 enthalten sind. Hier finden sich ausschließlich Angaben zu OPS-Kodes sowie die 
Zuordnungen in die Kategorien 1 und 2. Abrechnungsgrundlage ist der jeweils gültige 
EBM. Für die Operationen und Eingriffe des Abschnittes 1 gilt die Leistungbeschrei-
bung des OPS. 
 
 
2) Abschnitt  2 
 
Abschnitt 2 beinhaltet ambulant durchführbare Operationen und sonstige stationser-
setzende Eingriffe gem. § 115 b SGB V, die im EBM außerhalb des Anhanges 2 zu 
Kapitel 31 aufgeführt sind. Hier finden sich im Gegensatz zu Abschnitt 1 neben dem 
OPS und den Kategorien auch Angaben über die dazugehörigen EBM-Leistungen. 
Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass für diese Leistungen im EBM keine eindeu-
tige Zuordnung von OPS-Kodes zu EBM-Ziffern existiert. Für die Operationen und 
Eingriffe des Abschnittes 2 gilt die Leistungbeschreibung des OPS. 
 
 
3) Abschnitt 3 
 
Abschnitt 3 enthält ambulant durchführbare Operationen und sonstige stationserset-
zende Leistungen gem. § 115 b SGB V ohne OPS-Zuordnung. D.h. hier werden aus-
schließlich EBM-Leistungen aufgeführt. Aufgrund inhaltlicher Differenzen in der Leis-
tungsbeschreibung von EBM und OPS wurde auf eine Zuordnung von OPS-Kodes 
zu den einzelnen EBM-Leistungen verzichtet. Für die Operationen und Eingriffe des 
Abschnittes 3 gilt die Leistungbeschreibung des EBM. 
 
 
Kategorien 
 
Um notwendige Kommentare bei differenzierter Kategoriebewertung im Katalog zu 
erleichtern, wurden neue Kategorien mit den Ziffern „1“ und „2“ gewählt. Dabei ent-
spricht die Ziffer „1“ den ursprünglich mit einen Sternchen „ * “ gekennzeichneten 
Leistungen, die in der Regel ambulant erbracht werden können. Leistungen, die mit 
der Ziffer „2“ gekennzeichnet sind, können sowohl ambulant als auch stationär er-
bracht werden. 


